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AGB der Veranstaltung:

Nikolausturnen 2021 Ladbergen (Bezirk 1 + 2) (04.12.2021 - 04.12.2021)

Haftungsausschluss
Veranstalter und Ausrichter haften nicht für Diebstahl und sonstige Schadensfälle. Das gilt auch für alle Kosten der
teilnehmenden Personen, sollte eine kurzfristige Absage der Veranstaltung auf Grund von Auflagen und Bestimmungen
der Landes- oder örtlichen Behörden in Bezug auf die CORONA Pandemie erfolgen – ausgenommen sind Startgelder,
die dann rückerstattet werden.

Veröffentlichung von persönlichen Daten und Bildern
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Wettkampf um eine öffentliche Veranstaltung handelt. Wir behalten uns vor,
Bild- und Tonaufnahmen von Beteiligten und Gästen sowie Ergebnislisten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit zu
erstellen, zu verarbeiten und zu verbreiten soweit diese nicht im Einzelfall widersprechen.
Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 Lit. F DSGVO. Das berechtigte Interesse des TGM (als Teil des Westfälischen
Turnerbund e. V.) besteht darin, Veranstaltungen gemäß seiner Satzungsziele durchzuführen und im Rahmen seiner
Öffentlichkeitsarbeit über die Inhalte der Veranstaltungen zu informieren. Eine Beschreibung der Rechte als Betroffener
ist in der WTB-Datenschutzerklärung unter https://www.wtb.de/service/downloads/datenschutzhinweise.html zu finden. 
Der meldende Verein hat seine Teilnehmer*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte darüber zu informieren. 

Videoaufnahmen
Videoaufnahmen im Innenraum sind nicht gestattet. 
Videoaufnahmen sind als Beweisführung zur Beanstandung der Bewertung nicht zugelassen.

Ergebnisse
Die Siegerlisten werden elektronisch erstellt und nachträglich an die gestarteten Vereine elektronisch verteilt.

Corona-Informationen
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation weisen wir auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung hin. Die in NRW
geltenden Regelungen müssen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. Informationen sind zu finden unter
https://www.land.nrw/corona. Für Zuschauer gilt die 2G-Regelung (genesen oder geimpft). Dies wird bei Zutritt geprüft
und dokumentiert.


